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| Nr . 14UI .] Verhandlungen der II . Kammer der badischen Stände im Jahre 1842 . f5 . September. I

Herau-gegeben von den Abgeordneien

Vassermann , Vissing , » . Ihstein , Kuenzer , FNartin , Nindeschwender , Sander , Welckrr und Weller .

Revlgirt von dem Abc,. Karl Math « . — Druck von Malsch und Vogel.

57ste öffentliche Sitzung der 2 . Kammer .
Karlsruhe , 3 . September ( Nachmittags 5 Uhr ) .

Präsident Bekk . Regierungskommission : Geh . Referendar
Eichrodt .

Lei bl ein berichtet : i ) Zur Petition mehrerer Privat -
waldbesitzcr aus dem Bezirksamt Neustadt , die Verniessung
ihrer Waldungen betreffend . — Tagesordnung , wegen
Mangel an Enthörung .

23 Zu den Petitionen der Gemeinde Oppenau nnd meh¬
rerer Gemeinden aus den Aemlern Wolfach , Haslach ,
Hornbcrg und Oberkirch , um Abänderung des § . 17 des
Forstgesetzes . — Tagesordnung , wegen Mangel an Enl -

hörung nnd mit dem Rathe an die Petenten , ihre Beschwer¬
den nach § . 71 des Forstgesetzes bei den einschlägigen Ver¬
waltungsstellen zu begründen . Sander und Welcker
videnetzen sich diesem Antrag nicht , sprechen aber die Er¬
wartung ans , daß die Regierung das Gesuch der Biti -
sieller berücksichtigen werden .

3 ) Zu der Bille der Wittwe Anna Kaiser von Dett -

maringcn , Erblehnlasten - Ablösung betreffend . — Tages¬
ordnung , wegen Mangel an Enthörung .

4) Zur Bitte vieler Gemeinden der Acmtcr Neustadt ,
Bonndorf u . s. w . , die Räumung ihres Waldes betreffend -
— Tagesordnung , wegen Mangel an Enthörung . W elcker ,
Sander , Rettig , Reiche n b a ch , Martin und
M 5 r d e S führen aus , daß die Beschwerden wohl be¬
gründet seien und hoffen , daß die Regierung auch ohne
Ueberweisung an das großherzogl . Staatsministerium die¬
selben berücksichtigen werde . Geh . Rcf . Eichrodt ent¬

gegnet , daß den Gemeinden , welche sich im ordnungs¬
mäßigen Wege an die Behörden wendeten , gehörige Berück¬
sichtigung zu Theil geworden sei .

5) Zur Bitte mehrerer Gemeinden des Amtes Neustadt ,
um Beiziehung der Ausmärker zu Gcmcinkeumlagen . —

Tagesordnung .
6 ) Petition der ehemals Speier ' schen Gemeinden , um

Wiedereinsetzung in das Recht zum Bezug des Brenn¬
holzes aus dem StaatSwalde Lußhardt . — Tagesordnung .

7 ) Zur Bitte der Rothgcrberzunst in Pforzheim , um
Abhülfe des durch Ausfuhr entstehenden Mangels an
Gcrberrinde . — Empfehlende Ueberweisung an das groß¬
herzogliche Staaisministcrium .

Posselt berichtet : l ) über die Petition deS ehemaligen

AmtSchirurgcn Feldmann , dermalen in Nußloch , verschiedene
Destderien betreffend . — Tagesordnung , da die Sache noch
im Rekurs liegt .

2 ) Bitte des ehemaligen Salzkonlroleurs Kreglinger , um
Wiederaktivirnng . — Tagesordnung . Gerbel und Lenz
empfehlen den Petenten als kenntnißvollcn Mann .

Richter berichtet : 1 ) über die Vorstellung deS Schnei¬
dermeisters Gülich von Weinheim , die Verfertigung von
Hosen für das Militär betreffend . — Tagesordnung , indem
inan dem Erfinder überlassen müsse , seine Ansichten der
betreffenden Behörde mitzuthcilen .

2 ) Zur Bitte deS Joseph Ronegqer von Oppenau , die

Benutzung der Licrback zur Betreibung einer Sagemühle
betreffend . —^ Tagesordnung .

Hecker berichtet : 1 ) über die Petition deö Schreibfeder -
sabrikanten Bayer in Buchen , die Ungleichheit deö Sportel -

anfatzcS bei Hausirbewilligungen betreffend . — Tages¬
ordnung .

2) Üeber daS Gesuch des Georg Fritz und G . Angelloch
von Schefflenz , Rückvergütung von Untersuchungskosten be¬
treffend . — Tagesordnung .

3 ) Zur Bitte mehrerer Papierfabrikanten des Oden -
waldcs , um Schutz ihrer Fabriken gegen Ausfuhr von
Lumpen . — Der Antrag geht auf Tagesordnung .

Jung Hanns trägt aus Ueberweisung an
'

daö Staats »

ministcriunl an , um sich zu verläßigen , ob , wie die Pe¬
tenten angcben , in den benachbarten Vercinsstaaten der
Ausfuhr der Lumpen in das badische Gebiet , gegen die
Bestimmungen der Zollverträge , Hindernisse in den Weg
gelegt werden .

Sander , Mördes , Mathy , Richter und Hel¬
bing unterstützen diesen Antrag , welcher von der Kammer
unter Zustimmung deö Herrn Rcgierungskommissärs an¬
genommen wird .

B a s s e r m a n n erinnert bei dieser Gelegenheit , daß den
Reisenden badischer Kanfleute in Würtemberg nicht erlaubt
sei , Privaten zu besuchen , um Bestellungen von ihnen auf -
zunehmcn , während in Baden fremden Reisenden dies ge¬
stattet ist ; diese dem Zollvertrag widersprechende Ungleich¬
heit möge die Regierung baldmöglichst beseitigen .

4 ) Zur Bille der Gemeinden der Aemker Borbcrg uns
Krautheim , um Ueberuahme der Beiträge für uneheliche
Kinder aus die Staatskasse und Aufhebung deS Art . 340
des Landrechts . — Tagesordnung .
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Bannwarth berichtet über vier Petitionen vieler Ge¬
meinden der Aemtcr Neustadt , Bonndorf u . s. w. daS
Bahnen der Landstraßen im Winter betr . — Empfehlende
Ileberweifung an das Großh. StaatSminifterium.

Welcher , Sander und Welte sprechen die Er¬
wartung aus, daß die Regierung den gerechten und billigen
Wünschen der Petenten entsprechen werde.

Geh . Ref. Eichrodt bemerkt , daß diese Wünsche in dem
Straßengesetz bedacht werden , welches dem nächsten Land¬
tag vorgelegt werden wird.

2 ) Petition der Gemeinden Ober - , Mittel - und Unter -
schefflenz, um Vollzug der Gesetze vom 10. Juni 1831 , die
Aenderung der Gerichtsverfassung betr. — Tagesordnung.

3) Zwei Petitionen von Gemeinden der Aemter Wert¬
heim, Borberg und Krautheim um ein Gesetz zur Auf¬
hebung des Schafübertriebsrechls . Empfehlende Ueberwei-
sung an daö Großh. Staatsministerium , unter Beziehung
auf die beiden Adressen der Kammern von 1835 und 1837
über diesen Gegenstand .

Rettig stellt den Antrag auf Tagesordnung.
Schaaff und v. Jtzstein widersetzen sich ; v . Jtzstein

mit dem Bemerken, daß dieser Gegenstand für den Bezirk
deS Abg . Rettig , woher früher die Petitionen um Auf¬
hebung dieser drückenden Last kämen, sehr wichtig sei.

4) Zur Bitte mehrer Gemeinden deS Landamts Frci-
burg , um Aushebung verschiedener Lasten und Aenderungcn
deS Bürgerrechtsgesetzes. — Tagesordnung : ausgenommenin Beziehung aus die Bitte um Aufhebung der noch be¬
stehenden Abzugsrechte, wofür sich die Kommissionaus einen
früheren empfehlenden Antrag bezieht .

Die Sitzung wird gegen 7 Uhr geschloffen .

56ste öffentliche Sitzung der 2. Kammer .
(Schluß .)

Der zweite Gesetzentwurf über das Eisenbahnanlehen
ist folgender :

Art . 1 . Die Eisenbabnschuldentilgungskasse ist ermächtigt,
auf den Grund des Gesetzes vom Heutigen, ihre Errich¬
tung betreffend , unter Aufsicht und Leitung des Finanz¬
ministeriums eine Staatsschuld von zwölf Millionen Gulden
zu contrahiren . Diese Summe , welche den Verkauf der
Schuldpapiere im Nominalwert !, voraussetzt , ist verhält -
nißmäßig zu vermindern oder zu vermehren , nachdem der
Verkauf derselben über oder unter dem Nominalwerlhe
stattfinden wird .

Art . 2 . Das Anlehcn ist durch den Verkauf 3 '/- '
oder 4procentigcr , auf den Inhaber lautender und von
Seiten der Gläubiger nnaufkündbarer Partialobligationen
zu machen . Der Inhaber von Partialobligationen kann
dieselben bei der Eiscnbahnschuldentilgungskasse auf seinen
Namen einschreiben lassen . Die Zinsin werden halbjähr¬
lich bezahlt und können nach Wahl der Crediloren bei

allen Großh . Staatskassen oder in Frankfurt bei dem da¬
mit beauftragt werdenden Banquier erhoben werden.Art. 3. Zur allmähligen Heimzahlung deS Anlehens
wird ein Tilgungsfonds festgesetzt , der gleich im ersten
Jahre wenigstens ein halbes Pcocent des Kapitals betra¬
gen , und bis zur vollständigen Heimzahlung jährlich mit
sechs Procent feines Betrages anwachsen muß . In den ersten
zehn Jahren darf dieser Tilgungsfonds nicht höher als
auf ein Procent mit dem gleichen Zuwachs bestimmtwerden.

Art . 4 . Der Tilgungsfonds wird zur Rückzahlung einer ent¬
sprechenden , durch das Loos zu bestimmendenAnzahl der ausge«
gcbenen Partialobligationen im Nominalbetrag verwendet.
Nach Ablauf der ersten zehn Jahre kann ein größerer Theil
oder das ganze Anlehen von Seiten l>er Eisenbahnschul-
dentilgungökasse aufgekündigt werden ; im ersten Fall sind
die zur Rückzahlung kommenden Partialobligationen wie
bei Verwendung deS Tilgungsfonds durch das Loos zu
bestimmen.' Art. 5 . Der Anlchensunternehmer hat den Verkaufs¬
preis der Partialobligationen in den durch das Finanz¬
ministerium vor der Begebung des Anlehens zu bestim - ;
mcndcN und in das Soumissionsformular aufzunehmendenRaten je gegen Ausfolgnng einer entsprechenden Anzahl
von Partialobligationen an die Eisenbahnschuldentilgungs¬
kasse baar zu bezahlen , auch zur Sicherheit für die Voll¬
ziehung deS ganzen Geschäfts eine Caution von 500,000 fl . |
zu stellen, die nach Einzahlung der ersten Hälfte des An¬
lehens auf 300/000 fl . und nach Einzahlung von drei
Vierteln des Anlehcns auf 150,000 fl. beschränkt wird .

Art . 6 . Die Summen , auf welche die Partialobliga¬tionen auSgefertigt werden sollen , wie viele von jeder Gat¬
tung und mit welchen Zinszahlungsterminen, wird das
Finanzministerium nach der Begebung des Anlehens be¬
stimmen , unter billiger Berücksichtigung der Wünsche des
Anlehensumernchmers .

Art . 7 . Die Zinsraten , welche auf den Partialobliga¬
tionen , die der Anlehensunternehmer für jede Ratenzahlung
ausgefolzt erhält , am Tage der Zahlung haften , hat der¬
selbe der Eisenbahnschuldeutilgungskasse gleichzeitig mit dem
Kaufpreis für das Kapital zu vergüten . Ebenso hat die
Eisenbahnschuldentilgungskasse dem Anlehensuntcrnehmer
von Partialobligationen, deren Zinslauf erst nach der Ein¬
zahlung des Kapitals beginnt , die Zinsraten von da an
bis zum Anfang des Zinsenlaufs zu ersetzen.

Art . 8 . Die Begebung deS Anlehens findet im Wege
der Concurrenz und Publicität statt , wenn annehmbare
Gebote erfolgen.

Art . 9 . Die Concurrenten haben ihre Gebote durch
Soumissioneu abzugeben , die nach Vorschrift des Finanz¬
ministeriums abzufaffen und verschlossen einzureichen sind.

Art . 10. Die Gebote müssen auf eine bestimmte Summe
für je hundert Gulden lauten , und können nur ange¬
nommen werden , wenn der betreffende Concurrent die im
Art. 5 festgesetzte Caution noch vor Eröffnung der Sou¬
missionen gestellt hat.

Art. 11 . Die Soumissionen müssen an dem vom Fi¬
nanzministerium anberaumten Tage und vor Ablauf der
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festgesetzten Stunde demselben übergeben werden . Die
Uebergabe geschieht in einer Sitzung des Finanzministe¬
riums , zu welcher der Direktor der Amortisationskasse
beizuziehen ist. In Gegenwart sämmtlicher Soumittenten
werden sodann die abgegebenen Soumissionen unter ge¬
meinschaftliche Siegel gelegt .

Art . 12 . Vor Ablauf von 48 Stunden sind die Sou¬
misstonen in einer Sitzung des Finanzministeriums , zu
welcher der Direktor der Amortisationskasse beizuziehen ist,, n Gegenwart sämmtlicher Concurrenten oder ihrer Bevoll¬
mächtigten zu eröffnen , nachdem vorher der Finanzminister
das niederste Gebot , um welches der Zuschlag erfolgenkann , versiegelt auf den Tisch gelegt hat .

Art . 13 . Nach Eröffnung der Soumissivnen hat der
Finanzminister zu erklären , ob ein annehmbares Ge¬
bot vorliegt , oder nicht . Im ersten Falle wird er ent¬
weder Demjenigen der Concurrenten , welcher das höchste
Gebot auf 3 % Prozentige Partialobligationen , oder Dem¬
jenigen , der das höchste Gebot auf 4 prozentige Partial¬
obligationen abgegeben hat , das Anlehen zuschlagen , bei
gleichen Geboten Demjenigen , für den das Loos ent¬
scheidet ; im letzteren Falle wird er die von ihm versiegelt
niedergelegte Angabe des niedersten annehmbaren Gebots
eröffnen und sämmtlichen Soumittenten zur Einsicht vor¬
legen .

Art . 14 . Innerhalb des zwischen der Niederlegung und
Eröffnung der Sommissionen liegenden Zeitraums von
höchstens 48 Stunden bleiben die Soumiltenten für die
gemachten Angebote verbindlich , den Fall ausgenommen ,
daß in dieser Zwischenzeit ein wichtiges politisches Ereigniß
zur öffentlichen Kunde gekommen wäre , welches einen nach -
theiligen Einfluß aus den Geldmarkt haben dürfte .
Der Soumittent , der in Folge eines solchen Ereignisses
sein Gebot zurückzuziehcn sich berechtigt hält , hat dieses
vor Eröffnung der Soumisfionen zu erklären , und iui Falle
seine Erklärung von Seiten des Finanzministers als unbe¬
gründet angefockten wird , sich der Entscheidung darüber
durch ein Schiedsgericht , unter Verzichtleistung auf alle
Rechtsmittel gegen dessen Ausspruch , zu unterwerfen .

Art . 15 . DaS niederste Gebot , um welches die eine oder
die andere Gattung von Partialobligationen zugeschlagcn
werden darf , bestimmt das Staatsministerium nach vor¬
heriger Vernehmung des Finanzministeriums , zu dessen Be -
rathung der Director der Amortisationskaffe mit cvnsulta -
livcr Stimme beizuziehen ist , und nach vorheriger
Zustimmung des l and ständis ch en Ausschusses .
Die Berathung des Finanzministeriums und des land¬
ständischen

'
Ausschusses kann erst eintreten , nachdem

die Soumissionen unter gemeinschaftliches Siegel gelegtworden sind .
Art . 16 . Wird keines der höchsten Gebote annehmbar

gefunden , so hat daö Finanzministerium über die Begebung
deS AnlehenS mit Banquierhäusern , welche sich zu Leistungder Art . 5 . erwähnten Eaulion anheischig machen , Unter¬
handlung zu pflegen , und das Staatsministerium aufdessen
Vortrag und nach vorheriger Zustimmung des
landständischen Ausschusses zu entscheiden , ob

und an welches der Banquicrhäuser die Begebung des An¬
lehens auf den Grund der Vertragsentwürfe stattfindeu soll .Art . 17 . Die Verhandlungen mit dem landständiscbea
Ausschuß werden nach den Bestimmungen des Amortisa -
lionskaffegesctzes gepflogen und dem nächsten Landtag vor¬
gelegt .

Art . 18 . Wird keines der auf diesem Wege erzielten Ange¬bote annehmbar erachtet , so ist die Eiscnbahnschuldcntil -
gungskasse ermächtigt , unter Aufsicht und Leitung des Fi¬
nanzministeriums ein Anleihen in der Beschränkung auf
den budgetmäßigen Bedarf für die Jahre 1842 und 1843
durch allmähligen Verkauf 4procentiger Partialobligationenin der nach Lage der Umstände angemessenen Weise zu
contrahiren . lieber die Beischaffung des weiteren Kapital¬
bedarfs für den Eisenbahnbau ist dem nächsten Landtage
Vorlage zu machen .

Mit Art . 1 deS Entwurfs , welcher die Größe des AnlehenS
bestimmt , stehen folgende Anträge der Kommission in Ver¬
bindung : u) in einer Adresse an Seine Königliche
Hoheit den Großherzog die untcrtbänigste Bitte
auszusprechen , dem nächsten Landtage zu Unterstützung deö
Eisinbahnunternchmens ein Gesetz über die Emiltirungvon unverzinslichen Kassenanweisungen im Betrag von 2
Millionen vorlegen zu lassen , welche zu allen Zahlungenan die Staatskassen gleich baarcm Gelde verwendet , bet
den Hauptstaatskaffen jederzeit in baares Geld umgewcch -
selt werden können , und durch einen gesetzlichen Tilgungs¬
fonds nach und nach wieder eingezogen werden ; I») in
dem Budget der Eisenbahnschuldentilgungskaffe die propo -
nirte Rückzahlung des Vorschusses der Amortisaiionskasseim Betrag von 2,874,554 zu streichen und dafür nur zu
setzen „ nach Bedürfniß der Amortisationskaffe " und e ) in
dem gegenwärtigen Artikel 1 als zu contrahirendcS Anle¬
hen die Summe von 12 Millionen zu bestimmen .

Finanzminifter v . Böckh bemerkt hiezu , daß die Re¬
gierung ursprünglich nur die Absicht batte , mit einer An¬
leihe von 9,200,000 fl . für den Bedarf der Budgctperiodeund die Rückzahlung des Vorschusses der AmortisationS -
kasse mit 2,874,554 fl. zu sorgen . Später habe er sich mit
der Kommission dahin verständigt , den ganzen Bedarf von
16 Millionen anzuleihen . Allein die Erwägung , daß die
Eisenbahnschuldentilgungskaffe ein so großes Kapital nur
nach und nach verwenden könne , es also theilwcise wieder
ausleihen müsse und die weitere Betrachtung , daß bei dem
Vorschlag der Kommission auf Papiergeld eine Verminde¬
rung der Anleihesumme eintreten könne , bestimmte die Re -
rung , auf eine Anleihe von 12 Millionen cinzngehen . Da¬
mit sei ein Mittelweg getroffen , der dem Zwecke am be¬
sten entspreche . Die Frage , ob Papiergclv ausgegeben wer¬
den soll , ist von großer Wichtigkeit . Gegen die vorgeschla¬
gene Adresse hat der Herr Redner nichts einzuwenden ;über die Frage selbst will er sich jetzt nicht äußern , da sic
erst am nächsten Landtage zu erörtern seyn wird .

Die Artikel 1 bis 14 werden angenommen . Bei Artikel
15 entsteht eine längere Debatte , indem Finanzminister v .
Böckh erklärt , daß die Regierung zu der Mitwirkung deS
ständischen Ausschusses ihre Zustimmung nicht geben werde .
Junghanns stellte den Antrag , die Stellen , worin die
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Zustimmung des ständischen Ausschusses Vorbehalten wird ,
wegzulassen . Schaaff , Rindeschwend er , Seltzam ,
Rettig und Trefurt unterstützen diesen Antrag , wel¬
cher von Bassermann , Gottschalk , Sander , von
Jy stein und Hossmann bekämpft , von der Kammer
aber angenommen wird . Hiernach bleibt auch Art . 17 des
Entwurfs weg . Die Art . 16 und 18 werden angenommen .

Sander stellt den Antrag , am Schlüsse des Entwurfs
beizusuqen , daß die durch dieses Anlehen eingehenden Gel¬
der nur nach dem Gesetze vom 29 - März 1838 , welches
die Richtung der Eisenbahn bestimmt , verwendet werden
dürfen .

Finanzminister v . Böckh entgegnet , daß auf jedem Land¬
tage Nachweisung über das gegeben werde , was in der
abgelausenen Periode bei dem Bau geschehen ist , so wie
darüber , was in der nächsten Periode gebaut werden soll.
Die Richtung der Bahn wird daher jedesmal bei dem
Budget erörtert .

Weller unterstützt den Antrag des Abg . Sander , weil
er cS für höchst wichtig hält , zu bestimmen , daß die An¬
leihe nur für den Bau der Bahn von Mannheim nach
der Schweizergrcnze verwendet werde . — Bassermann ,
Gerbei und G o t t s ch a l k unterstützen den Antrag .

Bader erklärt sich nach den Erläuterungen deS Herrn
Finanzministers gegen denselben und er wird von der
Kammer verworfen , wobei mehrere Mitglieder ihre Abstim¬
mung damit molivircn , daß sich die Verwendung der Gel¬
der nach dem Gesetz von 1838 von selbst verstehe .

Der ganze Entwurf wird mit 50 gegen 9 Stimmen
( Bassermann , Baum , Binz , Gerbel , Gottschalk , Hecker,
v . Jtzstein , Sander und Weller ) angenommen .

Der dritte Gesetzentwurf lautet : „ Das Budget der Eisen¬
bahnschuldentilgungskaffe wird für die Jahre 1842 » . 1843
nach dem anliegenden Etat festgesetzt. "

In dem Budget wird bei der Rubrik I . Bauauf¬
wand , nach dem Anträge des Abg . Hoffmann beige¬
fügt : „ nach dem genehmigten Budget über den Eisendahn¬
bau ." Hiernach wird dieser Entwurf nebst dem Etat ein¬
stimmig angenommen .

54ste öffentliche Sitzung der 2 . Kammer .

( Nachtrag zu Nr . 141 . )
Diskussion über den Bericht des Abg . Rindesckwen -

der zu Sanders Motion wegen Preßfreiheit ( s. Bei¬
lage zu Nr . 141 . )

Nachdem der Präsident die Diskussion , sowohl über die An¬
träge des Berichtes als über den Antrag der Pctilionskommis -
sion , die Crnsur des badischen Kirchen - und Schulblattes
betreffend , eröffnet hatte , äußerdGeh . Referendär Eichrodt :
Meine Herren ! Die Frage über die Preßfreiheit und Cen -
sur ist in diesem Saale schon so oft und so umständlich
erörtert worden , daß wohl schwerlich etwas Neues dar¬
über gesagt werden kann . Ich enthalte mich deßhalb auch
einer allgemeinen Erörterung des Inhalts des Kommis -
ssonSberichieö und beschränke mich lediglich auf einige Be¬
merkungen über unsere » gegenwärtigen Preßzustand . Im

Juli 1839 ist von der Regierungsbank auS bei Berathung
eines ähnlichen Gegenstandes auseinander gesetzt worden ,
daß die Zustandebringung eines Preßgesetzes , wie es diese
Kammer wünscht , unübersteigliche Hindernisse in der Bun¬
des - Preßgesetzgebung finde , das Zustandekommen eines
Preßgesetzes aber , wie es die Regierung geben könnte ,
ein gleiches Hinderniß in dem Widerspruch dieses Hauses
finden würde . Die Regierung hat deßhalb schon damals
auf den Versuch mit der Bearbeitung eines Preßgesetzes
verzichtet und sie ist noch von dieser Meinung beseelt . Da¬
gegen haben die Regierungskommissäre in jener Sitzung an¬
erkannt , daß Instruktionen für die Censoreu nothwendig
seien , um einerseits ungebührlichen Beschränkungen in der
freien Meinungsäußerung vorzubeugen und andererseits
Mißbräuchen der Presse gehörige Schranken zu setzen.
Es ist ferner von Seiten der Regicrungskommission zu¬
gegeben worden , baß im Interesse der Redaktionen zur
Beschleunigung der Rekurse ei» angemesseneres Rekurs -
Verfahren

"
eintretcn müsse. Die Regierung hat ihre Zusa¬

gen , so weit sie konnte , in Erfüllung gesetzt durch die
Verordnung vom 3 . Januar 1841 , Regierungsblatt Nr . l
über Rekurse in Preßsachen ; ferner durch die Instruktion
vom 4 . Januar 1840 , deren Hauptsätze zu verlesen die
Kammer mir gerne gestatten wirb . Der Redner verliest
dieselben und fährt dann fort : Diese Instruktion hat , so
viel ich weiß , seiner Zeit allgemein Anerkennung gefun¬
den . Sie besteht noch unverändert und es soll auch , nach
dem festen Willen der Regierung , nichts daran geändert ,
sondern sie soll gehandhabt werden , indem hierdurch alle
billigen Wünsche in dieser Hinsicht erfüllt werden . ( Meh¬
rere Stimmen : allerdings , wenn sie gehandhabt wird ) .
Der Beweis davon ist bereits gegeben und ich muß deß¬
halb die Klagen über den Druck der Censur , so weit sic
in dem Kommissionsbericht enthalten sind , als unbegrün¬
det und übertrieben zurückweisen . Der gegenwärtige Zu¬
stand unserer Presse ist der direkte . Beweis des Gegen -
theiles . Was nun den Bericht der Petitionskommission
über die Eingabe des Redakteurs der Kirchen - und Schul¬
zeitung betrifft , so zerfällt die Petition in zwei Thcile ;
nämlich in Beschwerden über den Strich einzelner Artikel ,
welche religiösen und politischen Inhalts sind , und in eine
Beschwerde über die Herausgabe einer Instruktion an den
Eensor in Freiburg von Seiten deS Ministeriums des Innern .
Was den ersten Punkt betrifft , so muß ich die Petition als
formell unbegründet zurückweiscn , weil der Beschwerde¬
führer die Enthörung bei dem Großherzoglichen Staats -
Ministerium nicht nachgewiesen hat . Unter den gestrichenen
Aufsätzen aber sind z . B . Artikel über die Frage , ob die
Katholiken schuldig seien die Ohrenbeichte abzulegen , wenn
der Priester sie von ihnen fordert ; ferner eine Kritik über
ein Generale der Curie an die katholischen Geistlichen .
Ich frage , ob eö angemessen ist, solche Lehren in einem
Volksblatt unter das Volk zu bringen ; denn ein Bolks -
blatt ist die Kirchen - und Schulzeitung und keine wissen¬
schaftliche Zeitschrift .

( Schluß folgt .)
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